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Die Polizei Berlin ermittelte gegen unseren Mandanten wegen gefährlicher Körperverletzung. Ihm wurde
vorgeworfen, eine andere Person mit einem Messer in den Rumpfbereich gestochen und diesen dadurch
nicht unerheblich verletzt zu haben. Unser Mandant soll in Berlin-Hellersdorf zunächst provoziert und in
eine verbale Auseinandersetzung mit zwei weiteren Personen geraten sein. Die Situation eskalierte dann als
unser Mandant von den beiden Personen angegriffen wurde. Als Reaktion auf die Angriffe holte unser
Mandant ein Messer hervor und stach damit auf eine der beteiligten Personen ein. Beide ergriffen
daraufhin die Flucht.

  

Beide konnten jedoch den wenig später eintreffenden Polizeibeamten durch unseren Mandanten
beschrieben werden. Ein weiterer Zeuge konnten zumindest den Sachverhalt ebenfalls wiedergeben. Die
verletzte Person wurde im örtlichen Krankenhaus versorgt und floh, als der Arzt ihm mitteilte, dass er die
Polizei verständigen müsse. So konnte diese Person namentlich ermittelt werden. Die andere Person blieb
unbekannt. Nachdem unserem Mandanten durch den Anhörungsbogen eröffnet wurde, dass aufgrund der
Strafanzeige der verletzten Person gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird, suchte er
Rechtsanwalt Dietrich zwecks rechtlicher Vertretung auf. Nach Beantragung der Akteneinsicht und dessen
Durchsicht setzte Rechtsanwalt Dietrich einen Schriftsatz auf, in welchem er die Einstellung des
Verfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts beantragte. Dabei ging Rechtsanwalt Dietrich
insbesondere auf das Vorliegen einer Notwehrsituation zugunsten unseres Mandanten ein. Unserem
Mandanten blieb aufgrund der Wucht der Schläge und der gezielten Tritte gegen seinen Kopf keine andere
Verteidigungsmöglichkeit, um die Angriffe zu beenden. Auch setzte Rechtsanwalt Dietrich die
Vergangenheit der verletzten Person in Bezug auf Gewalttaten ein, um die Erforderlichkeit des
Messereinsatzes zu verdeutlichen. Zudem gab Rechtsanwalt Dietrich im Hinblick auf das Verhalten der
verletzten Person nach dem Messereinsatz zu bedenken, inwiefern dies für unseren Mandanten und die
Schuld der anderen Person spreche. Die Staatsanwaltschaft Berlin konnte die Ausführungen von
Rechtsanwalt Dietrich nicht widerlegen und musste das Verfahren daher einstellen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

